
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Seminarteilnehmer/-innen, 
 
mit Amtsblatt der Europäischen Union L 287/2009  vo m 30.09.2009 VO(EG) Nr. 949/2009 wird 
die Kombinierte Nomenklatur KN 2010 mitgeteilt, wel che ab 01. Januar 2010 anzuwenden ist.  
Hierbei handelt es sich um die achtstellige Zollcod enummer, welche in Deutschland als 
Grundlage für den elektronischen Zolltarif EZT gilt . Das Statistische Bundesamt hat hierzu die 
jährlich bewährte Umstellung auf seiner Homepage un ter KLASSIFIKATIONEN eingestellt 
(www.destatis.de).  
 
Grundsätzlich ist anzumerken:  
HS-Revisionen (Änderung der sechstelligen Zollcodenummer)  finden alle 7 Jahre statt; derzeit ist die 
nächste Änderung für 2012 geplant und kann bereits auf der Homepage des Weltzollrates WCO 
eingesehen werden. Vor Änderung der Zollcodenummer sollten Sie eine Speicherung der in 2009 
verwendeten vornehmen (Aufbewahrungszeitraum 3 Jahre im regulären Fall oder sechs Jahre bei 
Ausstellung von Präferenzdokumenten). 
 
Sie finden das vorstehend erwähnte Amtsblatt mit der Verordnung auch auf der Homepage der EU 
unter http://eur-lex.europa.eu.  
 
Für weitere Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit ( 0711/707097-60 Frau Tarasow 
oder Herr Matt bzw. customs@ma-tax.de ) gerne zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie auch unsere Seminarangebote Zoll  und Außenhandel für das Jahr 
2010. Vielen Dank 
Ihre 
MA-Tax Consulting GmbH 
Filderstadt, im November  2009  
 
auszugsweise Verordnung: 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


